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(Anhang zum Abfallreglement) 
 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Schönenwerd, gestützt auf Art. 23 des 
Abfallreglementes vom 1. Januar 2000 
 
beschliesst: 
 
 
 
Art. 1 Das Grüngut ist ab 1.Januar 2011 wie folgt gebührenpflichtig: Grüngut 

 Container à  35 Liter Fr.   46.35 pro Jahr 
 Container à 140 Liter Fr.   131.55  pro Jahr 
 Container à 240 Liter Fr.   248.30 pro Jahr 
 Container à 660 Liter Fr.   562.00 pro Jahr 
 Bündel-Marke  Fr.     9.00 pro Marke 
 
 
 
Art. 2 Die Höhe der jährlichen Grundgebühr für Privathaushalte sowie  Grundgebühr 
 Industrie-, Dienstleistungs-, Handels und Gewerbebetriebe 

beträgt Fr.  95.00 Sind bei einem Industrie-, Dienstleistungs-, 
Handels- oder Gewerbebetrieb Wohn- und Geschäftshaus 
identisch, so ist die Grundgebühr doppelt zu entrichten. 

 
 
 
Art. 3 Auf den vorgenannten Gebühren wird zusätzlich die gesetzlich  Mehrwertsteuer 
 vorgeschriebene Mehrwertsteuer erhoben. 
 
 
 
Art. 4 Das Abfallgebührenreglement  tritt gleichzeitig mit dem Abfallre- Schlussbestimmung 
 glement am 1. Januar 2000 in Kraft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Beschlossen vom Gemeinderat am 23. November 1999 
 
 
Die Gemeindepräsidentin Der Gemeindeschreiber 
 
E. Gassler-Leuenberger T. Fässli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anpassung der Gebühren beschlossen vom Gemeinderat am 16. November 2010 
 
 
Der Gemeindepräsident Die Gemeindeschreiberin 
 
Peter Hodel  Mirela Todorovic 


